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H I NW E I S :  

 

Die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wietze entspricht hinsichtlich der 
inhaltlichen Zielsetzung,  

- nämlich speziell der Darstellung bzw. Ausweisung einer Sonderbaufläche (SO) 
mit der Zweckbestimmung „Lebensmittelherstellung und Verarbeitung“ zur Er-
weiterung des bestehenden Sondergebietes westlich von Wietze, 

der gleichen planerischen Absicht, die mit der Aufstellung des Bebauungsplanes W-31 
„Trannberg Mitte / West““ verfolgt wird. Deshalb ist die Gebietsabgrenzung der 9. FNP-
Änderung auch flächengleich mit der des Bebauungsplanes W-31.  

Andere oder gar weiterreichende umweltrelevante nachteilige Folgewirkungen als im Umwelt-
bericht zum B-Plan W-31 „Trannberg Mitte / West“ beschrieben sind daher aus dieser 9. FNP-
Änderung nicht zu erwarten. 

Der Umweltbericht für die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wiet-
ze ist daher inhaltlich gleichlautend mit dem Umweltbericht zum Bebauungsplan W-31 
„Trannberg Mitte / West“, da dort bereits alle umweltrelevanten Sachverhalte aufgear-
beitet sind. Die darin enthaltenen Aussagen gelten daher sinngemäß auch für die hier 
zu beurteilende 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wietze. 
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Titelfoto:   Blick vom Zaun an der nördlichen Plangrenze über das Plangebiet nach Süden 
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I Einleitung 
1. Planungsabsicht / Vorhaben 

Die Gemeinde Wietze hat die Aufstellung des Bebauungsplanes W-31 „Trannberg Mitte / West“ mit 
Teilaufhebung des Bebauungsplanes W-28 „Trannberg Mitte“ beschlossen. Damit sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine begrenzte räumliche Erweiterung des Schlachthofbetriebs-
geländes und auch Verbesserungen betrieblicher Abläufe auf dem Gelände geschaffen werden. Parallel 
dazu führt die Gemeinde Wietze die 9. Änderung ihres Flächennutzungsplanes (FNP) durch, die dem 
gleichen Ziel dient und insofern auch flächengleich ist. 
 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans  

1.1.1 Standort, Art und Umfang des Vorhabens 
 

Standort 

Das Vorhaben liegt am westlichen Ortsrand von Wietze und dabei südlich der B 214 unmittelbar auf der 
Südseite des großen Schlachthof-Gebäudekomplexes, wie in Abb. 1 grob skizziert. 

Abb. 1: Lageübersicht  

 
Kartengrundlage: OPENSTREETMAP (2022, ergänzt) 
 
 

Art und Umfang des Vorhabens 

Festgesetzt wird ein Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Lebensmittelherstellung 
und -verarbeitung“. 

Das zentrale große Baufenster ist (bedingt durch die Teilaufhebung des B-Plans W-28) so geschnitten, 
daß es unmittelbar an die bereits bestehenden benachbarten überbaubaren Flächen anschließt. West-
lich und südlich verbleiben an den Plangrenzen jeweils 3 m breit nicht überbaubare Bereiche. 

Für die maximale Höhe baulicher Anlagen werden als Oberkante 11 m festgelegt. Festgesetzt werden 
auch zulässige flächenbezogene Schall-Leistungspegel. 

Die Erschließung erfolgt über das nördlich angrenzende Betriebsgelände des Schlachthofs. 

Insgesamt ist festzustellen, daß hier Neubedarf an Grund und Boden im Sinne der Inanspruchnahme 
von bislang unbeplanter Offenlandschaft außerhalb der Ortslage gegeben ist. 
 

1.1.2 Bedarf an Grund und Boden 

Die Größe des B-Plan-Gebietes beträgt insgesamt 4.316 m2 bzw. 0,4316 ha, die Flächen entfallen aus-
schließlich auf das SO-Gebiet. Der Bereich der 9. FNP-Änderung ist flächengleich. 

Es wird eine Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt. 
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Abb. 2: Geltungsbereich des Bebauungsplanes W-31   

  

aus KELLER (2022-1) 
 

 

1.2 Ziele des Umweltschutzes in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen 

1.2.1 Rechtshintergrund  

Baugesetzbuch (BauGB) 
Das Baugesetzbuch sieht im Regelfall für die Aufstellung von Bauleitplänen die Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltprüfung vor, „in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt wer-
den und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden“ (vgl. § 2 Abs. 4 BauGB). Dieser 
Umweltbericht bildet entsprechend § 2a  BauGB einen gesonderten Teil der Begründung zum Bauleit-
plan. 

Die Umweltprüfung ist kein selbständiges Verfahren, sondern findet im Prozeß der Bauleitplanung statt. 
Sie ist ein integratives Trägerverfahren, in dem alle umweltrelevanten Belange abgearbeitet und die Er-
gebnisse ggf. erforderlicher Prüfungen wie die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die Verträglich-
keitsprüfung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Verträglichkeitsprüfung), Lärmschutzgutach-
ten, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz u.a.m. zusammenge-
führt werden. 

Bei Durchführung einer Umweltprüfung (UP) für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Rau-
mordnungs-, Flächennutzungs- oder Bebauungsplanverfahren soll außerdem nach dem gemeinhin als 
„Abschichtung“ bezeichneten Verfahren die UP in einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchge-
führten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt 
werden [§ 2 (4) Satz 5 BauGB]. Bestandsaufnahmen und Bewertungen vorliegender Landschaftspläne 
oder sonstiger Pläne nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind dabei heranzuziehen. 

Der grundsätzliche Aufbau und der Inhalt dieses Umweltberichtes ergeben sich aus der Anlage 1 
zum BauGB. 

Der für die Abwägung notwendige Umfang und Detaillierungsgrad der zu ermittelnden Umweltbelange 
und damit auch des Umweltberichtes wurde mit der Gemeinde Wietze abgestimmt.  
 

Naturschutzrecht  
Nach geltendem Naturschutzrecht (§§ 13–18 des Bundesnaturschutzgesetzes BNatSchG) ist auch im 
vorliegenden Fall die sog. Eingriffsregelung anzuwenden. 
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Nach §§ 1a Abs. 3 und 200a  BauGB wird im Gegensatz zum Naturschutzrecht dabei aber nicht unter-
schieden zwischen "Ausgleich" und "Ersatz". Bei der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind entspre-
chend § 1a Abs. 3 BauGB vielmehr nur Vermeidung und Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zu berücksichti-
gen. 

Zur Umsetzung naturschutzrechtlicher Anforderungen aus der Eingriffsregelung besteht nach § 9 
BauGB die Möglichkeit, in einem Bebauungsplan z.B. 

• öffentliche und private Grünflächen (Abs. 1 Nr. 15), 
• Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (Abs. 1 Nr. 20), 
• das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (Abs. 1 Nr. 25 a) sowie 
• Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen sowie von Gewässern (Abs. 1 Nr. 25 b) 
für die Eingriffskompensation festzusetzen. Kompensationsmaßnahmen können jedoch auch außerhalb 
des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes vorgenommen werden. 

Zur Umsetzung naturschutzrechtlicher Anforderungen aus der Eingriffsregelung besteht dagegen nach   
§ 5 BauGB in einem Flächennutzungsplan lediglich die Möglichkeit, z.B. 

• Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (Abs. 2 Nr. 10), 

darzustellen. Die Festsetzung konkreter Kompensationsmaßnahmen ist hier jedoch nicht möglich. 
 

1.2.2 Darstellung der Umweltschutzziele in den Fachgesetzen 

Baugesetzbuch (BauGB) 
Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne im Rahmen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwick-
lung unter anderem auch einen Beitrag 

• zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt gewährleisten,  
• zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen liefern und 
• die städtebauliche Gestalt sowie das Orts- und Landschaftsbild baukulturell erhalten  
 und entwickeln helfen. 
Hierzu ist in § 1 Abs. 6 BauGB ein umfangreicher Katalog von Belangen aufgeführt, die bei Aufstellung 
der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen sind. Dieser schließt unter vielen anderen die Belan-
ge Freizeit und Erholung, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie die Belanges des Umwelt-
schutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit ein. 

Darüber hinaus soll dabei nach § 1a Abs.1 BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend um-
gegangen, die Wiedernutzbarmachung von Flächen sowie die Nachverdichtung und Innenentwicklung 
berücksichtigt, die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzt und gem. § 1 Abs. 5 BauGB 
auch den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung getragen werden.  
 

Naturschutzgesetz  
Im § 1 Abs. 1 des BNatSchG werden die allgemeinen Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege als allgemeiner Grundsatz wie folgt näher definiert.  

 „Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und 
Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besie-
delten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schüt-
zen, dass 

 1. die biologische Vielfalt, 
 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regene-

 rationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
 auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 

erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.“ 
Dies wird in den Abs. 2 – 6 des § 1 BNatSchG dann noch näher im Sinne von speziellen Grundsätzen 
konkretisiert. 

Nach Maßgabe des § 2 Abs. 3 BNatSchG sind die Ziele des Naturschutzes zu verwirklichen, „soweit es 
im Einzelfall möglich, erforderlich und unter Abwägung aller sich aus § 1 Abs. 1 ergebenden Anforde-
rungen untereinander und gegen die sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Land-
schaft angemessen ist.“ 

Außerdem ist der naturschutzrechtliche Artenschutz nach § 44 BNatSchG zu berücksichtigen. 
 



629a  Umweltbericht zur 9. FNP-Änderung der Gemeinde Wietze  Seite  7 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz – BBodSchG)  
Umweltschutzziele in Bezug auf den Bodenhaushalt sind darin wie folgt formuliert: 

§ 1 Zweck und Grundsätze des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzu-
stellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie 
hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige 
Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so 
weit wie möglich vermieden werden.   
Entsprechend § 3 Abs. 1 Ziff. 9 BBodSchG finden die Regelungen des Bodenschutzgesetzes in die-
sem Bauleitplanverfahren jedoch keine Anwendung, da in diesem Verfahren die Vorschriften des 
Bauplanungsrechts in Verbindung mit der anzuwendenden naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
nach BNatSchG die Einwirkungen auf den Boden regeln, explizit den sparsamen und schonenden 
Umgang mit Grund und Boden, den Schutz des Mutterbodens sowie auch die Eingriffskompensation 
für das Schutzgut Boden.  
Gleichwohl sind nachgelagert (z.B. bei der Bauausführung) ggf. bodenschutzrechtliche Anforderun-
gen zu beachten (vgl. auch Kap. 2.3 / Schutzgut „Boden“). 

 

Waldrecht (NWaldLG – Nieders. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung) 
Wesentliche Umweltschutzziele dieses Gesetzes bestehen darin, den Wald wegen seiner Nutzfunktion, 
seiner Bedeutung für die Umwelt sowie wegen seiner Bedeutung für die Erholung zu erhalten, erforder-
lichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. Der Grund-
satz der Walderhaltung nimmt dabei einen hohen Stellenwert ein, Waldumwandlungen sollen in der Re-
gel nur mit der Auflage einer Ersatzaufforstung in mindestens gleichem Umfang genehmigt werden. 
 

1.2.3 Darstellung der Umweltschutzziele in übergeordneten Planungen und Fachplänen 
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Celle (RROP) 
Im RROP (LANDKREIS CELLE 2005) ist der überplante Bereich bereits als „In rechtskräftigen F-Plänen 
ausgewiesene Bauflächen Ist-Stand Dezember 2004“ dargestellt, weitere spezifische Umweltziele sind 
nicht benannt bzw. dargestellt. 

Im Entwurf des neuen RROP 2016 sind für den Planbereich keine spezifischen Umweltschutzziele be-
nannt, die Fläche ist als „Zentrales Siedlungsgebiet“ dargestellt. 
 
Landschaftsrahmenplan Landkreis CELLE (LRP) 
Im (bereits älteren) LRP (LANDKREIS CELLE 1991) sind für das Plangebiet und seine Umgebung keine 
besonderen Umweltschutzziele dargestellt. 
 
Örtliche Landschaftsplanung (LP) der Gemeinde Wietze 
Ein Landschaftsplan mit Zielaussagen zum Umweltschutz liegt für die Gemeinde Wietze derzeit nicht 
vor.  
 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Wietze (FNP) 
Wie bereits erwähnt führt die Gemeinde Wietze parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes W-31 die 
9. Änderung ihres Flächennutzungsplanes mit gleicher Zielsetzung durch. Danach wird statt der bisheri-
gen Darstellung als „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft“ zukünftig ein Sonstiges Sondergebiet (SO) „Lebensmittelherstellung und –verarbeitung“ 
dargestellt.  

Die nachfolgende Abb. 3 zeigt die bildliche Darstellung der 9. FNP-Änderung im Vergleich mit der bishe-
rigen Darstellung „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft“). 
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Abb. 3:   Abgrenzung und Inhalt der 9. FNP-Änderung zum Vergleich:  Bisherige FNP-Darstellung 

   
 aus KELLER (2022-2) 
  

Die im vorstehenden Kapitel 1.2 skizzierten Ziele des Umweltschutzes werden im vorliegenden Fall über die 
Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs- und Artenschutzregelungen einschließlich des Waldrechts 
angemessen berücksichtigt.  
 

II Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

2 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes (Basisszenario) 

Die Beschreibung und Bewertung der Umwelt erfolgt insbesondere entsprechend den Anforderungen 
des § 1 Abs. 6 Nummer 7 BauGB in Verbindung mit den in Anlage 1 zum BauGB aufgeführten Inhalten.  

Dabei orientiert sich die räumliche und inhaltliche Tiefenschärfe an den örtlichen Gegebenheiten sowie 
an der gegebenen Aufgabenstellung (Bebauungsplan-Inhalte; begleitende FNP-Änderung) und wird hier 
entsprechend auf die erforderlichen Angaben beschränkt.   
 

2.1 Schutzgut „Tiere und Pflanzen sowie die biologische Vielfalt“ 

Naturraum / Potentiell natürliche Vegetation   
Das Plangebiet gehört zur naturräumlichen Region „Weser-Aller-Flachland“ und ist dabei speziell der 
Untereinheit „Allerdünen“ zuzurechnen. Prägend für den gesamten Allerraum sind Flugsanddünen, dies 
ist im Raum auch oft am leicht welligen Relief abzulesen, sofern nicht die Wälder den Blick darauf ver-
sperren. Das Plangebiet selbst ist allerdings eben ausgeformt. 

Als heutiger potentiell natürlicher Vegetation wäre im Plangebiet und seiner Umgebung von Eichen-
Birkenwäldern auszugehen (LANDKREIS CELLE 1991). Die Waldbestände in der Umgebung außerhalb 
des Plangebietes, Teile der Wald- bzw. Gehölzbestände im Umfeld des Polizei-Hunde-Sportverein-
Geländes sowie auch westlich des Plangebietes weisen mit ihrer Artenzusammensetzung z.T. mehr 
oder weniger stark noch auf solche eichenbeherrschten Waldgesellschaften hin.  
Vorherrschend sind im Raum heute allerdings Kiefernforsten, der Anteil offener Agrarlandschaften um 
Wietze ist insgesamt relativ gering.   
 

Biotoptypen / Vegetation,  Nutzungen und Strukturmerkmale  
Wesentliche Grundlage für die Umweltprüfung, d.h. auch für die Beurteilung der zu erwartenden Aus-
wirkungen auf die Umwelt einschließlich naturschutzrechtlich zu prüfender Eingriffsfolgen der Bauleit-
planung, ist eine am 04.10.2022 örtlich durchgeführte Erfassung des derzeitigen Landschaftszustandes. 

Dieser aktuelle Landschaftszustand ist in Karte 1 ("Biotoptypen, Strukturmerkmale und Flächennutzun-
gen") wiedergegeben. 
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Karte 1: Aktueller Landschaftszustand – Biotoptypen, Strukturmerkmale und Flächennutzungen 
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Für das Plangebiet ergibt sich danach folgendes Bild: 

- Im Planbereich ist weitaus überwiegend eine Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener 
Standorte (UHTm) vorhanden, die durch regelmäßige Mahd sehr kurz gehalten wird. Der 
Flächenanteil beträgt rund 3.540 m2. 

- Beim flächenanteilig stark untergeordneten nördlichen Planbereich handelt es sich um einen 
Sonstigen Sandtrockenrasen (RSZ), er ist den Biotopen mit gesetzlichem Schutz nach § 30 
BNatSchG zuzuordnen. Die Vegetation ist aufgrund regelmäßiger Mahd auch hier kurzflurig. 
Der Flächenanteil beträgt rund 776 m2. 
Zwar war der Erfassungszeitpunkt für diesen Biotoptyp vergleichsweise ungünstig, aber das 
(noch) erkennbare Pflanzenartenspektrum läßt keine andere Einstufung zu. 
Festgestellt wurden u.a.  
 

Festuca ovina Schafschwingel 

Jasione montana Berg-Sandknöpfchen 

Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut 

Rumex acetosella Kleiner Sauerampfer 
Leontodon autumnalis Herbst-Löwenzahn 

Erodium cicutarium Gewöhnlicher Reiherschnabel 

Silena latifolia Weiße Lichtnelke 
  

Nach Angaben von BLANKE (2023) kommt außerdem sporadisch die Heidenelke (Status: 
bundesweit besonders geschützt, in Niedersachsen gefährdet) vor. 

Hinweise auf das Vorkommen streng geschützter Pflanzenarten ergaben sich vor Ort nicht.  

- Die vorgenannten Biotopstrukturen setzen sich nach Westen hin außerhalb der Plangrenze 
fort, allerdings wird dort nicht gemäht. 

- Unmittelbar südlich grenzt kiefernbeherrschter Wald an. 
- Außerhalb der vor Ort durch einen Drahtgitterzaun markierten nördlichen und östlichen 

Plangrenze liegen die Freiflächen des Schlachthofgeländes, die ebenfalls durch sehr 
kurzflurige, d.h. häufig gemähte trockenere Vegetation geprägt sind. 

 

Das Spektrum der im Bereich des Bebauungsplanes vorkommenden Biotoptypen ist damit insgesamt 
äußerst eng und sehr stark durch Nutzung in Form von häufiger Mahd geprägt.  
Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Pflanzenwelt liegen hier nicht vor (NLWKN 2022). Im LRP 
(LANDKREIS CELLE 1991) ist für den Planbereich hinsichtlich der Bedeutung für Arten und Lebens-
gemeinschaften ebenfalls keine besondere Bedeutung vermerkt. 

Biotopvernetzung des Plangebietes mit seinem Umfeld ist insofern gegeben, als der Planbereich derzeit 
noch Bestandteil der Offenlandschaft ist. 
 

Fauna   

Von BLANKE (2023) liegt ein aktueller faunistischer Bericht vor, der sich schwerpunktmäßig mit Repti-
lienvorkommen auseinandersetzt. Dieser Bericht basiert u.a. auf BLANKES Raumkenntnissen zu Repti-
lienvorkommen allgemein seit 2009 und damit seit der ersten Planung für den Bau des Geflügel-
schlachthofes. 

Darauf hinzuweisen ist außerdem, daß BLANKE vor Ort seit Jahren in Abstimmung mit der Unteren Na-
turschutzbehörde des Landkreises Celle Artenschutzmaßnahmen zur Sicherung und Stabilisierung der 
lokalen Zauneidechsen-Population durchführt. 

Im Ergebnis ist folgendes festzustellen: 

Nachgewiesen wurden vor Ort Vorkommen der Zauneidechse und auch der Blind-
schleiche als Reptilienarten. Außerdem wurde das Vorkommen von zwei Heuschre-
ckenarten (Warzenbeißer und Blauflügelige Ödlandschrecke) festgestellt. 

Der betroffene Bereich und sein Umfeld haben besondere Bedeutung als Lebensraum 
für Reptilien. 

Näheres ist dem Originalgutachten zu entnehmen, das Bestandteil der Verfahrensunterlagen wird. 
 

Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und –objekte  
Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und -objekte (z.B. LSG, NSG, GLB, ND) sind im Planbereich nicht 
vorhanden und grenzen auch nicht direkt an. Der Sonstige Sandtrockenrasen unterliegt dem gesetzli-
chen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG. 



629a  Umweltbericht zur 9. FNP-Änderung der Gemeinde Wietze  Seite  11 

Biologische Vielfalt   
Aufgrund der gegebenen Boden-, Vegetations- / Biotop- sowie Nutzungsstrukturen ist hier keine beson-
dere bzw. höhere biologische Vielfalt1 im Bereich der überplanten Flächen gegeben. 

 
Allgemeines 
Auf allen offenen unbefestigten und insbesondere auch vegetationsbedeckten Böden des Plangebietes 
ist darüber hinaus insgesamt noch von einer Lebensraum-Grundbedeutung auszugehen: Sie beherber-
gen eine Vielzahl von Bodenlebewesen (z.B. Nematoden, Milben, Borstenwürmer, Regenwürmer, As-
seln oder Tausendfüßler) bis hin zu ggf. auch Kleinsäugern wie z.B. Feldmaus oder Maulwurf. 
 

2.2 Schutzgut „Fläche“ 

Dieses Schutzgut ist durch die Novellierung des UVP-Rechts als eigenständiges Schutzgut neben dem 
Schutzgut Boden neu aufgenommen worden. Dabei handelt es sich (UVP-GESELLSCHAFT 2016:224) 
“weniger um ein Schutzgut als vielmehr um einen Umweltindikator, der die Inanspruchnahme von bisher 
in der Regel nicht versiegelter Bodenoberfläche –unabhängig von der Landnutzung oder der Qualität 
des Oberbodens– ausdrückt. Der Indikator Flächeninanspruchnahme zählt in Deutschland schon seit 
längerer Zeit zu den Indikatoren der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie“. Ein enger Sachzusammen-
hang mit dem Schutzgut Boden ist also gegeben. 

Bei dem hier überplanten Bereich handelt es sich derzeit noch um unbebaute Offenlandschaft. 
 

2.3 Schutzgut „Boden“ 

Bei den Böden der grundwasserfernen, ebenen bis welligen Geest handelt es sich überwiegend um tro-
ckene, in tieferen Lagen grundwasserbeeinflußte, nährstoffarme verwehbare Sandböden, aus denen als 
Bodentypen vorwiegend Podsole und Podsol-Braunerden, in tieferen Lagen auch Gley-Podsole hervor-
gegangen sind. Ausgangsmaterial der Bodenbildung sind ältere Flugsande über Talsanden (LBEG 
2022; NLfB 1974). 

Die Böden sind nährstoffarm und gut wasserdurchlässig bei nur geringem Speichervermögen. Dennoch 
dienen sie trotz höherer Durchlässigkeit als natürliche schützende Deckschichten für das Grundwasser. 

Es kann noch von überwiegend natürlich strukturierten Bodenhorizontfolgen mit einem intakten Boden-
luft- und Bodenwasserhaushalt ausgegangen werden. Es sind ausschließlich Offenböden vorhanden, 
die zur Zeit ihre natürlichen Aufgaben im Naturhaushalt wie z.B. Versickerung von Niederschlagswas-
ser, Standort für Vegetation, Lebensraum für Bodenlebewesen, Klimaausgleich usw. noch hinreichend 
erfüllen können.  

Das Plangebiet liegt nach Darstellung des Kartenservers des LBEG (2022) nicht in einem sogenannten 
„Suchraum für schutzwürdige Böden“.  

Hinweise auf Altablagerungen oder Bodenkontaminationen innerhalb des Plangebietes liegen nicht vor. 
 

2.4 Schutzgut „Wasser“ 

Dauerhafte Still- oder Fließgewässer sind weder innerhalb des Plangebietes noch außerhalb angren-
zend vorhanden. 

Nach Darstellung einer Historischen Altlastenerkundung (INSTITUT FÜR GEOLOGIE UND UMWELT 
GmbH 2009-1) besitzen die sandig-kiesigen oberflächennahen Schichten des Raumes eine Mächtigkeit 
von ca. 30 m, wobei das oberflächennahe Grundwasser in einer Tiefe von ca. 2,2 bis 3,7 m unter Ge-
lände angetroffen wird. 

Angesichts der damit nur geringmächtigen Deckschichten und ihrer hohen Durchlässigkeit ist ganz all-
gemein von einer hohen Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber möglichem Schadstoffeintrag 
auszugehen. 

Das auf den Offenböden anfallende Niederschlagswasser kann im Planbereich noch versickern, sofern 
es nicht über Boden und Vegetation verbraucht bzw. verdunstet wird. 

Für die Grundwasserneubildungsrate wird eine Bandbreite von 50 - 150 mm/a angegeben, sie liegt da-
mit im oberen (niedrigwertigen) Bereich von insgesamt fünfzehn Stufen. Das Schutzpotential der 
Grundwasserüberdeckung wird als gering (LBEG 2022) eingestuft. 

 
 

                                                   
1 Nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG handelt es sich dabei um „die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der inner-

artlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen“ 
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2.5 Schutzgut „Luft“ 

Für das Plangebiet wird von guter Luftqualität ausgegangen. Nähere Daten hierzu liegen jedoch nicht 
vor. 
 

2.6 Schutzgut „Klima“ 

Das Klima der maritim-subkontinentalen Flachlandregion ist mit einem jährlichen Niederschlag von rund 
650–700 mm mittelfeucht. Die klimatische Wasserbilanz zeigt einen mittleren Wasserüberschuß von  
200–300 mm/Jahr und ein mittleres bis hohes Defizit von 50–75 mm im Sommerhalbjahr (NLfB 1974).  
Vorherrschend sind westliche Winde, wobei auf größeren freien Ackerflächen der Offenlandschaft und 
abseits von Siedlungslagen, Gehölzkulissen o.ä. grundsätzlich mit höheren durchschnittlichen Windge-
schwindigkeiten zu rechnen ist als etwa in Benachbarung von Gebäuden / Anlagen, Wald o.ä.. Aufgrund 
der umgebenden Gehölzstrukturen (Wald im Süden, Wald /Gehölzbestand mit etwas mehr Abstand im 
Westen) ist hier in Teilen von reduzierter Windgeschwindigkeit auszugehen. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass noch ein für Offenlandschaften typisches und weitgehend 
ausgeglichenes Geländeklima gegeben ist. Die Offenböden des Plangebietes einschließlich der im wei-
teren Raum vorhandenen Gehölzbestände und bodendeckenden Vegetationsstrukturen wirken ausglei-
chend auf das Geländeklima, indem sie die Verdunstung, Abkühlung und über Filtereffekte auch die 
Luftreinhaltung fördern.  
 

2.7 Schutzgut „Landschaft / Orts- und Landschaftsbild“ 

Die Abbildung 4 mit den Fotos 1 bis 4 zeigt das Erscheinungsbild des Plangebietes einschließlich seiner 
Randbereiche bzw. Umgebung.  

Städtebaulich bzw. architektonisch beherrschend ist der große Baukomplex des Schlachthofes unmit-
telbar nördlich des Plangebietes mit seinen ausgedehnten kurzrasigen Freiflächen und dem Drahtgitter-
zaun als Einfriedung. 

Für das eigentliche, im Relief ebene Plangebiet kennzeichnend ist die kurzflurige Vegetationsdecke, die 
außerhalb nach Westen hin in höhere, teils mit Gehölzanflug durchsetzte Vegetation übergeht, bevor 
am Hundeübungsplatz eine noch höhere Gehölzkulisse (überwiegend Kiefer) folgt. 

Südlich schließt eine ebenfalls höhere Gehölzkulisse an, so daß weiterreichende Sichtbeziehungen ei-
gentlich nur nach Osten hin auf das unbebaute Schlachthofgelände möglich sind.  
  

2.8 Schutzgut „Mensch / Gesundheit / Bevölkerung“ 

Wohnnutzung ist hier im weiteren Umfeld des Plangebietes nicht gegeben, auch sind keine besonders 
sensiblen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime o.a. im Umfeld vorhanden. Das 
Plangebiet erfüllt auch keine speziellen Aufgaben der örtlichen Naherholung für die allgemeine Bevölke-
rung. 

Gesundheitsrelevante Aspekte sind für den aktuellen Nutzungszustand des Planbereichs derzeit nicht 
erkennbar. 
 

2.9 Schutzgut „Kultur- und sonstige Sachgüter“  

Wertgebende Merkmale für dieses Schutzgut sind derzeit nicht bekannt. 
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Abb. 4: Fotos zum aktuellen Landschaftszustand (Aufnahmedatum: 04.10.2022) 

Foto 1: Blick vom Zaun an der nördlichen Plangrenze über das Plangebiet auf die Waldkulisse im Süden;  
 im Vordergrund Sandtrockenrasen 

 
Foto 2: Blick von Nordosten über das Plangebiet 

 
Foto 3: Schwerpunktlebensraum „Zauneidechse“ unmittelbar westlich des Plangebietes 

 
Foto 4: Blick von Westen auf den Standort; recht die südliche Waldkulisse 
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2.10 Zusammenfassende Hinweise zu Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Zwischen den aufgeführten einzelnen Schutzgütern bestehen ganz allgemein vielschichtige Wechsel-
beziehungen, die hier nur exemplarisch bzw. allgemein angedeutet werden sollen. 

Solange Böden offen, d.h. unbefestigt und in ihrer Schichtenfolge noch weitgehend natürlich gelagert 
sind, können sie grundsätzlich naturraumtypischen Pflanzen als Standort und Tierarten (vom Mikroor-
ganismus, Regenwurm oder Kleinsäuger im Boden bis ggf. zu Bodenbrütern oder Beutegreifern als Ver-
tretern der Avifauna) als Lebensraum dienen. Mit zunehmender Intensität der Landbewirtschaftung oder 
insbesondere auch Versiegelung bzw. Überbauung (z.B. Gebäude, Nebenanlagen, sonstige Wirt-
schaftsflächen, Verkehrsflächen, Zufahrten, Stellplätze etc.) sinkt dieses Angebot. Die Möglichkeiten der 
Versickerung sinken auf diesen Flächen ebenfalls. Überbauung bzw. Versiegelung reduziert außerdem 
geländeklimatische Ausgleichswirkungen wie Verdunstung und  Abkühlung, gleiches gilt bei Verlust ins-
besondere von Gehölzbeständen. 

Dauerhafte Bodenbedeckung (z.B. Gras- und Staudenfluren, Grünland, flächige Gehölzbestände) för-
dert langfristig die ungestörte Bodenentwicklung. An dieser Bodenentwicklung wirken auch versickernde 
Niederschläge und die mit ihnen transportierten Stoffe bzw. Partikel mit. Überbauung und Befestigung 
bedeuten in der Regel eine Belastung des natürlichen Bodengefüges und ggf. auch des Bodenwasser-
haushaltes durch Verlust von Offenboden, natürlicher Schichtfolge, Verdichtung oder ggf. auch Stoffein-
träge. 

Ein vielfältiges Angebot an flächigen und vertikalen Vegetationsstrukturen (z.B. Grünland, Gehölz-
bestände aus heimischen Arten, höhere Gras- und Krautfluren) oder abiotisch bedeutsamen Strukturen 
(warme besonnte Flächen, Rohböden, nährstoffarme oder nasse Standorte) in Verbindung mit fehlen-
der oder extensiver Nutzung erhöht sowohl die Lebensraumbedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt als 
auch die örtliche Erlebnisvielfalt. Raumwirksame Gehölzbestände können darüber hinaus eine wirksa-
me Eingrünung und Einbindung von Bauflächen in die Umgebung gewährleisten und zur Gliederung 
und Gestaltung des Ortsbildes beitragen. Demgegenüber bieten großflächig strukturierte, ausgeräumte 
und intensiv genutzte Agrarlandschaften ebenso wie Bauflächen ohne Grünstrukturen nur ein stark ein-
geschränktes Lebensraumangebot für die Tier- und Pflanzenwelt und eine geringe bis oft fehlende Er-
lebnisvielfalt. 

Diese allgemeinen Beispiele mögen genügen, um die Vielschichtigkeit der Wechselbeziehungen zwi-
schen den Schutzgütern nur anzudeuten; entsprechend komplex können dann bei Realisierung des 
Vorhabens auch die Wirkzusammenhänge auf die Umwelt ausfallen. 
 

2.11 Beschreibung der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtverwirklichung der   
 Planung 

Ohne die beabsichtigte Aufstellung des Bebauungsplanes W-31 „Trannberg Mitte / West“ könnte die 
städtebauliche Zielsetzung der Gemeinde Wietze, d.h. hier die Kap. 1 benannte bauleitplanerische Be-
reitstellung von Erweiterungsflächen für den bestehenden Geflügelschlachthof, nicht realisiert werden. 
Es würde dann voraussichtlich bei der bisherigen Unterhaltungsform (Mahd) der Fläche bleiben, sofern 
man nicht alternativ dauerhafte Sukzession mit nachfolgender Gehölzentwicklung zuließe. 

 
3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung   

3.1 Beurteilungsgrundlagen 

Beurteilungsgrundlagen zur Beschreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen sind 

• die gegebenen Umweltvoraussetzungen und rechtlichen Rahmenbedingungen, wie in Kap. 1.2 
und 2 beschrieben,  

• die zeichnerische Darstellung und Begründung des Bebauungsplans W-31 „Trannberg Mitte / 
West“ mit den in Kap. 1 dargelegten Zielen und Inhalten auch in Verbindung mit den Zielset-
zungen der 9.  FNP-Änderung, 

•  die vorläufige aktuelle Anlagenplanung für den Schlachthof-Erweiterungsbereich gemäß Dar-
stellung in  Abb. 5 sowie 

• sonstige verfügbare Informationen einschließlich des vorliegenden faunistischen Gutachtens.
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Abb. 5: Aktuelle Anlagenplanung für die Erweiterung des Schlachhofkomplexes 

 
Quelle: KLINDWORTH Architekten + Ingenieure (Stand 24.10.2022; ergänzt durch Plangrenze B-Plan W-31) 

 

Aus der vorstehenden Abbildung geht hervor, daß der Bebauungsplan W-31 im Rahmen der betriebli-
chen Weiterentwicklung des Schlachthofkomplexes folgendes ermöglichen soll: 

- eine umfangreiche Vergrößerung des Baukörpers nach Süden und 

- die Verlegung bzw. Verschwenkung der Anlieferungszufahrt (sog. „Zufahrt schwarz“) nach Sü-
den und Südosten. 

 

Vor diesem Hintergrund sind die Ausführungen zur nachstehenden Folgenabschätzung zu sehen 

 
Hinweis:  Eine Differenzierung bei der Beschreibung möglicher erheblicher Auswirkungen nach 

Bau- und Betriebsphase (vgl. Anlage 1 Nr. 2 Buchst. b) zum BauGB) ist auf dieser Pla-
nungsebene bzw. im vorliegenden Fall bei den nachstehenden Betrachtungen nicht gene-
rell möglich. Sollte es im Einzelfall für ein oder mehrere Schutzgüter Hinweise auf die 
Unterscheidbarkeit geben, werden diese den Verhältnissen entsprechend berücksichtigt. 
Ansonsten ist bei der Beschreibung von Folgewirkungen immer die Umsetzung der Plan-
inhalte insgesamt gemeint. 

 

3.2  Mögliche erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere / Pflanzen /  Fläche /
 Boden / Wasser / Luft / Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die
 Landschaft und die biologische Vielfalt 

3.2.1 Auswirkungen auf das Schutzgut „Tiere und Pflanzen sowie die biologische Vielfalt“ 

Als Folge des Vorhabens werden die vorhandenen Biotopstrukturen (siehe Karte 1) bzw. Vegetations-
decken voraussichtlich vollständig in Anspruch genommen bzw. überformt werden. 

Das bedeutet Struktur- bzw. Lebensraumverluste sowie auch einen tatsächlichen oder auch potentiellen 
Verlust an Struktur- und Nahrungsangebot bzw. Habitat für die daran gebundene Tierwelt wie z.B. Bo-
denlebewesen, Kleinsäuger, Heuschrecken, Zauneidechse, Blindschleiche u.a..  

Zwar werden vom Plangebiet (vgl. Kap. 3.2.3) maximal nur 3.453 m2 tatsächlich überbaut bzw. versie-
gelt, aber auch die verbleibenden und ggf. umgestalteten Freiflächen innerhalb des Sondergebietes 
stehen diesen Arten(gruppen) zukünftig nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr zur Verfügung. 

Als Folge der beabsichtigten Bebauung geht auch der dort im nördlichen Planbereich vorhandene Son-
stige Sandtrockenrasen (RSZ, vgl. Karte 1) und damit ein Biotoptyp mit gesetzlichem Schutz nach   
§ 30 BNatSchG dauerhaft verloren.  
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Die vorstehend beschriebenen Folgen sind als erheblich im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung anzusehen. 

Darüber hinaus werden artenschutzrechtliche Eingriffsfolgen zu kompensieren sein. Nach BLANKE 
(2023) sind als wesentliche Vorhabensfolgen in Bezug auf die Fauna sowohl unmittelbare Habitatverlu-
ste für Zauneidechse, Blindschleiche und Heuschrecken durch Überbauung, Befestigung und Struktur-
veränderung als auch Habitats-Qualitätsverluste durch Verschattung (aus zukünftigem Gebäude) spezi-
ell für die Art „Zauneidechse“ zu erwarten. Die neuen SO-Flächen können zukünftig nicht mehr als po-
tentielle oder tatsächliche Habitate für diese Tierarten dienen. 

Dies wird angemessen zu kompensieren sein (vgl. Kap. 4.1.3.2 und 4.1.5), um den artenschutzrechtli-
chen Anforderungen des § 44 BNatSchG zu entsprechen. 

Zu den diesbezüglich notwendigen Ansätzen bzw. Maßnahmen und Vorgehensweisen wird hier auf die 
Ausführungen im Gutachten von BLANKE (2023) verwiesen. Allerdings ist hier schon festzuhalten, daß 
die artenschutzrechtlichen Kompensationserfordernisse in Verbindung mit der Wiederherstellung eines 
Sandtrockenrasens abgearbeitet werden können und sollen. 

Nachteilige Auswirkungen auf die biologische Vielfalt insgesamt werden hier mit Blick auf die Einschät-
zung in Kap. 2.1  jedoch nicht gesehen, wenn die artenschutzrechtliche Kompensation zeitnah und voll-
ständig umgesetzt wird. 
 

3.2.2 Auswirkungen auf  das Schutzgut „Fläche“ 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes W-31 „Trannberg Mitte / West“ erfolgt eine geringfügige Aus-
dehnung des Siedlungsraumes in dem Sinne, daß ein bestehendes großes Sondergebiet (SO) marginal 
erweitert wird, einschließlich flächenrelevanter Folgewirkungen wie Nutzungsumwandlung durch Be-
bauung und Versiegelung.  

Ob aber nun speziell dieses Vorhaben das Ziel der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (BUNDESRE-
GIERUNG 2016), den Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hek-
tar pro Tag zu beschränken, grundsätzlich in Frage stellt, kann hier nicht abgeschätzt werden. Gleich-
wohl kann hier eine Erheblichkeit des Vorhabens im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
konstatiert werden. 

Analog gilt das auch für die „Nachhaltigkeitsstrategie für Niedersachsen“ (NIEDERS. MINISTERIUM 
FÜR UMWELT, ENERGIE UND KLIMASCHUTZ (2017), die sich eine Beschränkung der Flächeninan-
spruchnahme für den Siedlungs- und Infrastrukturausbau auf einen Zielwert von unter 4 ha pro Tag bis 
zum Jahr 2030 gesetzt hat. 
 

3.2.3 Auswirkungen auf das Schutzgut „Boden“ 

Es sind erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Bodenhaushalt im Sinne zukünftig erweiterter  
überbauter bzw. versiegelter Flächenanteile (Gebäude, Nebenanlagen, Verkehrsanbindung an das be-
stehende Schlachthofgelände) zu erwarten. Dies resultiert aus der zukünftig zulässigen baulichen Nut-
zung des Plangebietes mit der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8. 

In Bezug auf den Umfang zu erwartender Eingriffsfolgen für dieses Schutzgut wird im konkreten Fall 
von folgendem Sachverhalt ausgegangen: 
• Für das SO-Gebiet wird entsprechend der festgesetzten GRZ von 0,8 ein zukünftig zuläs-

siger Überbauungs- bzw. Versiegelungsanteil von 4.316 m2 x 0,8  =  3.453 m2  bzw. 
0,3453 ha ermittelt   
(Anmerkung: darin sind sowohl das in Abb. 5 dargestellte neue Gebäude als auch die 
neue Zufahrt zuzüglich sonstiger befestigter Nebenflächen enthalten). 

Die überbauten bzw. befestigten Böden können zukünftig weder den bislang daran gebundenen Boden-
lebewesen noch anderen Artengruppen als Lebensraum zur Verfügung stehen, außerdem ist dort 
Pflanzenwachstum nicht mehr möglich und Niederschläge können nicht mehr versickern. 

Der damit für die Eingriffsbeurteilung und dabei speziell für das Schutzgut „Boden“ relevante 
gesamte Überbauungs- und Versiegelungsanteil beträgt so insgesamt 3.453 m2. Auf diesem Flä-
chenanteil ist also von erheblichen nachteiligen Folgewirkungen für den Bodenhaushalt auszugehen. 
 

3.2.4 Auswirkungen auf das Schutzgut „Wasser“ 

Die projektbedingten Auswirkungen sind im engen Zusammenhang mit denen für den Bodenhaushalt zu 
sehen und ebenfalls als erheblich nachteilig einzustufen. So sind als Folge erweiterter Flächenbefesti-
gung und Überbauung Veränderungen des Bodenwasser-Haushaltes zu erwarten. Auf diesen Flächen 
findet zukünftig keine Versickerung und Nachlieferung in den Unterboden mehr statt, anfallende Nieder-
schläge sind auf diesen Flächen nicht mehr pflanzenverfügbar im Sinne eines funktionsfähigen Natur-
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haushaltes. Die auf befestigten Flächen und Gebäuden anfallenden Niederschläge sollen im Plangebiet 
bzw. auf dem benachbarten Betriebsgelände versickert, zurückgehalten oder so beseitigt werden, daß 
keine zusätzliche Belastung der Vorflut in Spitzenzeiten eintritt. Auf den sonstigen verbleibenden offe-
nen Freiflächenanteilen kann es jedoch ohnehin auch zukünftig noch versickern. 
 

3.2.5 Auswirkungen auf das Schutzgut „Luft“ 
Auswirkungen auf dieses Schutzgut werden sich voraussichtlich im Rahmen dessen bewegen, was be-
reits schon für den bestehenden Geflügelschlachthof als zulässig erachtet wurde. Näheres hierzu ist im 
nachgelagerten Genehmigungsverfahren zu klären. 
 

3.2.6 Auswirkungen auf das Schutzgut „Klima“ 

Die Funktionen der vorhandenen bzw. betroffenen Offenböden als kaltluftproduktive und damit klimare-
gulierende Freiflächen gehen infolge zukünftig erweiterter Überbauung und Flächenbefestigung größ-
tenteils verloren, d.h. hier sind Veränderungen des Geländeklimas zu erwarten. Das beinhaltet den Ver-
lust von Abkühlungswirkung sowie die Tendenz zu verstärkter Einstrahlung und Erwärmung auf zukünf-
tig bebauten oder versiegelten Flächen, wie für gewerblich-industrielle Bauflächen mit entsprechender 
baulicher Auslastung üblich. 
 

3.2.7 Auswirkungen auf das Schutzgut „Landschaft / Orts- und Landschaftsbild“ 
Mit dem Bebauungsplan W-31 wird die Voraussetzung zur Realisierung einer flächenanteilig unterge-
ordneten Erweiterung des bestehenden SO-Gebietes „Lebensmittelherstellung und –verarbeitung“ am 
westlichen Rand von Wietze geschaffen.  

Gehölzstrukturen müssen dafür nicht (mehr) beseitigt werden, auch ist der Standort aufgrund der um-
gebenden Gehölzbestände von außerhalb kaum einsehbar bzw. hinreichend abgeschirmt und der vor-
handene große Gebäudekomplex des Schlachthofes prägt ohnehin schon den Planungsraum. 

Insofern wird hier nicht von erheblichen nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens auf das Land-
schaftsbild ausgegangen. 
 

3.2.8 Auswirkungen auf das Schutzgut „Mensch / Gesundheit / Bevölkerung“ insgesamt 

Es ist nicht erkennbar, daß erhebliche nachteilige Vorhabensfolgen für dieses Schutzgut eintreten könn-
ten. 
 

3.2.9 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter 

Zur Zeit sind keine konkreten nachteiligen Auswirkungen auf dieses Schutzgut erkennbar.  
 

3.2.10 Auswirkungen auf das Wirkungsgefüge / die Wechselwirkungen zwischen   
 den Schutzgütern 

Im Kap. 2.10 wurden mögliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern exemplarisch aufgezeigt. 
Für den Vorhabensfall bedeutet das konkret, daß Funktionsverluste oder –einbußen für einzelne 
Schutzgüter auch entsprechende Beeinträchtigungen für andere Schutzgüter bedingen werden. Das 
Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern wird also gestört werden, maßgeblich dafür ist vor allem 
der absehbare zusätzliche Überbauungs- bzw. Befestigungsanteil im Bereich der neuen Bauflächen. 
 

3.2.11 Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit der Planinhalte für schwere Unfälle  
 oder Katastrophen 
Eine diesbezüglich besondere Anfälligkeit des nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhabens (hier: 
Erweiterung des SO-Gebietes „Lebensmittelherstellung und –verarbeitung“) ist nicht erkennbar.  
 

3.2.12 Auswirkungen auf Erhaltungsziele sowie Schutzzwecke von FFH- und Vogelschutz- 
 gebieten oder anderen naturschutzrechtlichen Schutzgebieten und –objekten 

Der Sachverhalt ist insofern relevant, da ein Biotoptyp mit gesetzlichem Schutz nach § 30 BNatSchG 
betroffen ist und beseitigt wird, nämlich ein Sonstiger Sandmagerrasen. Das bedeutet, daß ein solcher 
bzw. ähnlicher Biotoptyp an anderer Stelle des Raumes im mindestens gleichen Flächenumfang wieder 
herzustellen ist (vgl. hierzu Kap. 3.2.1 und 4.1.3.2). 
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3.3 Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht,  
 Wärme und Strahlung 

Derartige Emissionen sind nach Art und Umfang zu erwarten, wie sie für ein SO-Gebiet der hier beab-
sichtigten Art üblich und im Grundsatz auch im bereits schon genehmigten Schlachthofkomplex anfal-
len. Von Wärme- oder Strahlungsemissionen ist hier jedoch nicht auszugehen. 
 

3.4 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 

Die anfallenden Abfälle werden über die bestehenden Strukturen des vorhandenen Schlachthofbetrie-
bes und im Rahmen der Abfallbeseitigungspflicht ordnungsgemäß entsorgt. Eine Bezifferung von Ab-
fallmengen ist auf dieser Planungsebene nicht möglich und auch nicht zielführend. 
 

3.5 Kumulative Vorhaben 

Als kumulierende Vorhaben im Sinne z.B. des § 3b (2) UVPG gelten „mehrere Vorhaben derselben Art, 
die gleichzeitig von demselben oder mehreren Trägern verwirklicht werden sollen und in einem engen 
Zusammenhang stehen“. Nach Anlage 1 Nr. 2b Buchst. ff) BauGB ist hier ganz allgemein die „Kumulie-
rung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger 
bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltre-
levanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen“ gemeint – eine sehr vage Beschreibung, die 
so in praxi eigentlich kaum anwendbar ist. 

Entsprechende kumulative Vorhaben im vorgenannten Sinne sind hier derzeit aber ohnehin nicht er-
kennbar bzw. gegeben. 
 

3.6 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und   
Abwässern 

Es wird hier davon ausgegangen, daß diese Sachverhalte wie im bestehenden / genehmigten Schlacht-
hofbetrieb ordnungsgemäß abgewickelt werden. 
 

3.7 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie  

Ob und in welchem Umfang bei dem Bauvorhaben erneuerbare Energien genutzt werden sollen, kann 
hier nicht beurteilt werden.  
 

3.8 Berücksichtigung der Bodenschutzklausel als Vermeidungsmaßnahme 

Das Baugesetzbuch enthält ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz. Danach gilt: "Mit Grund und 
Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenent-
wicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwenige Maß zu begrenzen" [§ 1a (2) 
BauGB].  

Die Festsetzung der hohen Grundflächenzahl von 0,8 ist erforderlich, um die geplanten betrieblichen 
Erweiterungsabsichten realisieren zu können. Der verbleibende Anteil an Offenböden (Freiflächen) fällt 
dementsprechend gering aus. 

Flächen zur Nachverdichtung bzw. Innenentwicklung stehen zur Zeit in Wietze im benötigten Umfang 
bzw. in der Größenordnung für den hier beabsichtigten Zweck „SO-Gebiet-Erweiterung““ nicht zur Ver-
fügung, sie wären hier auch nicht zielführend für die beabsichtigte Betriebserweiterung. 

Der Schutz des Oberbodens nach § 202 BauGB wird bei der konkreten Umsetzung von Baumaßnah-
men zu gewährleisten sein, er ist dann seiner Entstehung und Bestimmung gemäß an anderer Stelle 
wieder einzubauen. Anfallende Überschußmengen an Boden (z.B. bei Abgrabungen / Aushub) müssen 
ordnungsgemäß beseitigt werden, sofern sie nicht anteilig innerhalb des Plangebietes zur Gestaltung 
o.ä. schadlos wieder eingebaut werden können, ggf. ist dabei das geltende Abfallrecht zu beachten. 
 

3.9 In Betracht kommende anderweitige Möglichkeiten (Alternativen)  

Eine Alternative zur hier beabsichtigten Planung an anderer Stelle besteht aus gemeindlicher Sicht 
nicht. Aufgrund der Betriebsabläufe kann die Erweiterung des Schlachthofbetriebes auch nicht an einem 
anderen Standort vorgenommen werden. 
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4 Vorhabensfolgen und Kompensation 

4.1 Kompensation nach Naturschutzrecht 

4.1.1 Eingriffsumfang und Bewertung 

4.1.1.a Biotop- und Strukturverluste 

Erhebliche Beeinträchtigungen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ergeben sich im 
vorliegenden Fall durch Eingriffe in die unter 3 genannten Schutzgüter. Kompensationsbedarf resultiert 
hier unter Zugrundelegung des NLT-Kompensationsmodells (2013) einerseits aus dem Wertstufenwan-
del im Vergleich der Landschaftszustände „vorher – nachher“ (siehe Tab. 1), andererseits aber auch 
aus dem anteiligen Verlust eines Biotops (Sonstiger Sandmagerrasen) mit gesetzlichem Schutz nach    
§ 30 BNatSchG. 
 

4.1.1.b Vorhabensfolgen für die Fauna 

Auf die nach BLANKE (2023) zu erwartenden Vorhabensfolgen für die Fauna (unmittelbare Habi-
tatverluste für Zauneidechse, Blindschleiche und Heuschrecken durch Überbauung, Befestigung und 
Strukturveränderung; Habitats-Qualitätsverluste durch Verschattung für die Art „Zauneidechse“) wurde 
bereits in Kap. 3.2.1 hingewiesen. Die neuen SO-Flächen verlieren ihre bisherigen Habitatfunktionen 
vollständig. 
 

4.1.2 Naturschutzfachlicher Kompensationsbedarf und -umfang 

In der nachfolgenden Tab. 1 ist mit der Tab. C2 aus dem sog. „Städtetagmodell“ (NLT 2013) eine Be-
rechnung der Flächenwerte der Eingriffs- und Ausgleichsflächen als rechnerische Bilanz (im Vorgriff auf 
Kap. 4.1.4) zusammengestellt, aus der auch der Kompensationsbedarf ersichtlich ist. 

Daraus wird zunächst deutlich, daß der Flächenwert des gegebenen Landschaftszustandes im Bereich 
der eingriffsrelevanten Flächen (= Plangebiet) in der Summe 13.724 Einheiten ausmacht, wovon nach 
Umsetzung der Planung (ohne externe Kompensationsmaßnahmen) im Gebiet nur noch 708 Einheiten 
übrigbleiben, das sind nur noch rund 5 % des Ausgangswertes.  

Da innerhalb des Plangebietes keine flächenbezogenen Kompensationsmaßnahmen durchgeführt wer-
den können, ist zu schauen, in welchem Umfang Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plange-
biets erforderlich sind bzw. realisiert werden können.  

Deshalb werden hier schon die Ansätze für mehrere erforderliche planexternen Maßnahmen im Umfang 
von real 1.500 + 1.188 + 4.415 = 7.103 m2 mit entsprechenden Aufwertungsmöglichkeiten eingebracht, 
um in der Zielperspektive Struktur- und Lebensraumverbesserungen für die Tier- und Pflanzenwelt so-
wie insbesondere auch Entlastungen des Bodenhaushaltes an anderer Stelle des betroffenen Raumes 
herbeizuführen. Das schließt auch die Wiederherstellung eines § 30-Biotops (Sonstiger Sandtrockenra-
sen) sowie eine anteilige Waldkompensation mit ein. 

Wesentlich bedingt wird der Kompensationsbedarf durch den zu erwartenden zukünftigen Anteil an 
überbauten und versiegelten Flächen im Umfang von 3.453 m2 (vgl. Kap. 3.2.3) im Zusammenhang mit 
der Wertigkeit der vor Ort derzeit gegebenen Biotopstrukturen. 

Dabei sollte im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffskompensation zwar qualitativ im Grundsatz 
möglichst die Herstellung ähnlicher Biotoptypen bzw. Strukturen erfolgen. Das ist im vorliegenden Fall 
auch zum Teil möglich. Das Kompensationsziel muß daneben auch über Nutzungsextensivierung, 
Strukturanreicherung und Funktionsverbesserung auf geeigneten Flächen erfolgen, im vorliegenden 
Fall also ausschließlich außerhalb des Plangebietes. Auch muß dies im Zusammenhang mit arten-
schutzrechtlichen Erfordernissen gesehen bzw. realisiert werden. 

Insgesamt gilt dabei einerseits, dass Flächen für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen 
grundsätzlich geeignet sein müssen, d.h. sie müssen niedrige(re) Wertstufen aufweisen und gestalte-
risch sowie im Hinblick auf Funktionen des Naturhaushaltes (d.h. insbesondere im Hinblick auf die In-
tensität der Flächennutzung durch den Menschen) entwickelbar bzw. aufwertbar sein. Die vorgesehe-
nen Maßnahmen müssen im Ergebnis also tatsächlich zu einer Verbesserung von Flächenfunktionen 
für Naturhaushalt und Landschaftsbild führen. Im Idealfall sollte gelten: "Der Umfang der Kompensation 
muß dem Wertverlust durch den Eingriff entsprechen“ (BREUER 1994, S. 27). Außerdem sollten die 
erforderlichen Grundflächen möglichst kurzfristig verfügbar sein.  

Andererseits unterliegt aber der Sachverhalt „Belange von Natur und Landschaft“ und damit die Ein-
griffskompensation (unabhängig vom Artenschutz) wie andere Belange auch dem bauplanungsrechtli-
chen Grundsatz der Konfliktbewältigung und damit der sachgerechten Abwägung nach BauGB. Voraus-

                                                   
2   Das übrige umfangreiche Tabellenwerk des NLT-Modells wurde hier nicht eingebracht, um den  Umfang des Umweltberichtes 
 nicht unnötig aufzuweiten, außerdem wären dort keine wesentlich anderen Inhalte zu erwarten. 
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setzung dafür ist eine sachgerechte Aufbereitung des Abwägungsmaterials, wozu dieser Umweltbericht 
dient.  

Tab. 1:  Ermittlung des naturschutzrechtlichen Kompensationsbedarfs und Kompensationsübersicht 

 
 

Mit der Bereitstellung geeigneter Flächen bzw. mit der Durchführung entsprechender Maßnahmen au-
ßerhalb des Plangebietes soll das Ziel einer angemessenen Kompensation sowohl hinsichtlich des 
„normalen“ naturschutz- und waldrechtlichen Ausgleichs als auch hinsichtlich artenschutzrechtlicher An-



629a  Umweltbericht zur 9. FNP-Änderung der Gemeinde Wietze  Seite  21 

forderungen erzielt werden. Die Maßnahmen werden nachstehend noch näher beschrieben bzw. räum-
lich zugeordnet. 
 

4.1.3 Maßnahmenkonzept für Ausgleich, Gestaltung und Erhaltung 

Art, Umfang und Lage möglicher Maßnahmen und Entwicklungsziele einschließlich ihrer Lage entweder 
innerhalb oder außerhalb des Plangebietes werden sehr stark bestimmt durch die im Bebauungsplan 
vorgegebenen Rahmenbedingungen, speziell durch die Zweckbestimmung und den Ausnutzungsgrad 
der geplanten Sondergebietsflächen, aber auch durch die Anforderungen des Artenschutzes sowie 
durch die Notwendigkeit der naturschutz- und waldrechtlichen Kompensation. 
 

4.1.3.1 Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Kompensations- oder Gestaltungsmaßnahmen vorgesehen. In-
frage kämen hier im Grundsatz zwar Gehölzpflanzungen, aber die südlich und westlich vorhandenen 
Gehölzbestände erfüllen hier bereits die notwendigen Eingrünungsfunktionen.  

Räumlich wären solche Pflanzungen (Einzelbäume, Gebüschzeile) ohnehin nur entlang der Westgrenze 
des Plangebietes möglich. Da aber unmittelbar westlich außerhalb angrenzend eine Fläche mit hoher 
Bedeutung und Funktion für den Artenschutz (Zauneidechse; vgl. Beitrag BLANKE 2023) liegt, die nicht 
verschattet werden soll, wird hier auf die Festsetzung von Anpflanzungen verzichtet. 
 

4.1.3.2 Maßnahmen außerhalb des Plangebietes 

Für die Eingriffskompensation nach Naturschutz- und Waldrecht sind insgesamt drei planexterne Maß-
nahmen (siehe auch Maßnahmenzuordnung in Tab. 1) vorgesehen, die an unterschiedlichen Standor-
ten liegen und nachfolgend näher beschrieben werden. 
 

Maßnahme E 1  
Wiederherstellung Sandtrockenrasen in Verbindung mit Artenschutz / CEF-Maßnahme 

Die Maßnahme E 1 dient dazu, einen Sandtrockenrasen und damit einen Biotoptyp mit Schutz nach      
§ 30 BNatSchG wiederherzustellen. Eine Lageübersicht ist in Abb. 6 dargestellt. Die Fläche liegt südlich 
der Ortschaft Jeversen und dabei an einem Waldwirtschaftsweg nordöstlich des NSG „Blankes Flath“.  

Abb. 6: Lageübersicht der externen Kompensationsmaßnahme E 1 

 
Kartengrundlage: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/ (04.01.2023; ergänzt) 

 

Eine annähernde räumliche Zuordnung auf den Flurstück 129/30 und 28 (enercity AG) und 61 (Politi-
sche Gemeinde Wietze) in der Flur 4 der Gemarkung Jeversen zeigt nachstehend die Abb. 7 – einmal 
als Katasterplan und einmal mit Luftbildhintergrund. 

Auf der Fläche ist derzeit noch Kiefernwald vorhanden, durchsetzt bzw. unterwachsen mit Flecken von 
Calluna-Heide bzw. Heidelbeere sowie anteilig auch Gras- und Krautfluren; einzelne größere Trauben-
kirschen, einige angepflanzte Rotbuchen sowie ein Wacholder sind vorhanden und am unbefestigten 
Weg stehen einige ältere absterbende Birken.  

Das Foto in Abb. 8 veranschaulicht dann den aktuell gegebenen Landschaftszustand. 
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Abb. 7: Annähernde räumliche Zuordnung der Maßnahme E 1 auf den Flurstücken 129/30, 28   
und 61 der Flur 4, Gemarkung Jeversen  
----  auf Liegenschaftskarte ----              ----  mit Luftbildhintergrund  ---- 

  
Kartengrundlage: Gemeinde Wietze (2023; ergänzt) 

 

Abb. 8: Aktueller Landschaftszustand im Bereich der geplanten Maßnahme E 1   
 (Aufnahmedatum: 23.02.2023) 

 
 

Im betroffenen Bereich sollen nun die Voraussetzungen zur Herstellung bzw. Entwicklung eines Sand-
trockenrasens geschaffen werden, verbunden sein soll damit auch eine strukturelle und funktionale 
Aufwertung als Lebensraum für Reptilien.  

Um die Maßnahme zu konkretisieren, hat am 23.02.2023 vor Ort eine Abstimmung mit Teilnehmern der 
enercity AG, der Unteren Naturschutzbehörde und des Forstamtes Fuhrberg sowie mit der Dipl.-
Biologin Blanke und dem Umweltbericht-Verfasser stattgefunden, die Gemeinde Wietze war vorab in-
formiert worden. 

Nachstehend werden wesentliche Einzelaspekte zur Herstellung und Unterhaltung der geplanten 
Maßnahme kurz zusammengestellt, soweit auf dieser Planebene möglich. Weitere Details sind 
dann in einem noch abzuschließenden Vertrag zwischen den Grundeigentümern, der ausführen-
den Stelle sowie dem Maßnahmenverursacher / Planungsträger in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde vor Satzungsbeschluß des Bebauungsplanes W-31 zu regeln. 
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Kurzbeschreibung der Maßnahme E 1: 

- Die Maßnahmenfläche umfaßt insgesamt rund 1.500 m2, die genaue finale Positionierung 
erfolgt vor Ort. 

- Von der Fläche wird die Humusschicht einschließlich der Vegetation (Heidebulten, Hei-
delbeere, einzelne gepflanzte Buchen, Traubenkirschen, Kiefernanflug, sonstige gras- 
und krautartige Vegetation) abgezogen und parallel zum Weg unter Schonung der dort 
vorhandenen absterbenden Birken als Wall abgelagert. Dabei bleibt auf zwei jeweils ca.  
3 m breiten Streifen die Vegetation als bereicherndes Strukturelement erhalten. 

- Der einzelne vorhandene Wacholder bleibt stehen, Beschädigungen bei der Baudurch-
führung sind zu vermeiden. 

- Um eine ausreichende Besonnung zu gewährleisten, sind anteilig auch die örtlich vor-
handenen älteren Kiefern zu beseitigen, die genaue Anzahl wird vorher örtlich festgelegt. 
Dabei können insgesamt 3 Baumstubben (gekappt ca. 2 m über Gelände) und randlich 
an der Fläche maximal 3 liegende Baumstämme als zusätzliche Strukturelemente belas-
sen werden. 

- Auf dem offenen Sand- bzw. Rohboden soll sind dann sukzessiv eine natürliche trocken-
heitsliebende Vegetation einstellen. Anflug von Kiefer, Birke und Traubenkrische ist in 
den ersten Jahren von Hand zu entfernen (keine Freischneidegeräte einsetzen), bis sich 
die Gras- und Krautvegetation stabil geschlossen hat. 

- Nachfolgend ist anhand der Vegetationsentwicklung zu entscheiden, ob und ggf. in wel-
chem Zyklus eine Mahd der Fläche geboten ist. 

- Die Durchführung der Maßnahme soll voraussichtlich ab Mitte / Ende Juli 2023 erfolgen. 
So soll sichergestellt werden, daß die Funktion der Fläche als CEF-Maßnahme für die Art 
„Zauneidechse“ und auch die Voraussetzungen für die Wiederherstellung eines Biotops 
mit Schutz nach § 30 BNatSchG (Entwicklung des Sandtrockenrasens) vor Umsetzung 
der B-Plan-Inhalte gewährleistet ist. 

- Es wird empfohlen, hinsichtlich der Funktion der zukünftigen Maßnahmenfläche als Repti-
lien-Lebensraum anschließend ein Monitoring zur Funktionskontrolle vorzunehmen. 

Die Maßnahmenfläche liegt (mit Ausnahme der kommunalen Wegeparzelle) im NSG „Blankes Flath bei 
Jeversen“. Die Untere Naturschutzbehörde hat anläßlich des o.g. Ortstermins die für die Durchführung 
der Maßnahme erforderliche Befreiung von den Verboten der Schutzgebietsverordnung in Aussicht ge-
stellt.  

Mit der Maßnahme E 1 kann nach BLANKE (2023) der Lebensraumverlust einschließlich der Beein-
trächtigung durch Verschattung für die Zauneidechsen und andere Arten, wie er sich durch die Aufstel-
lung des B-Planes W-31 „Trannberg Mitte / Süd“ abzeichnet, hinreichend kompensiert werden. 

Die Maßnahme hat einen Flächenumfang von 1.500 m2 und ist damit rund doppelt so groß wie der Ver-
lust des Sonstigen Sandtrockenrasens (776 m2). Das wird in diesem Fall für vertretbar und notwendig 
erachtet, um 

a) die Entwicklungsdauer eines solchen Biotops angemessen zu berücksichtigen, 

b) um eine ausreichende und dauerhafte Besonnung der Fläche zu gewährleisten und 

c) um so auch insgesamt eine geeignete Habitatqualität als Lebensraum für die durch 
 den B-Plan W-31 verdrängten Arten Zauneidechse, Blindschleiche und Heuschrecken 
 zu erlangen. Denn nur dann kann die Maßnahme auch die Anforderungen an eine CEF-
 Maßnahme (vgl. BLANKE 2023) und damit auch an die Regelungen des § 44 
 BNatSchG  erfüllen. 

 

Maßnahme E 2 
Waldrechtliche Kompensation (vgl. hierzu auch Kap. 4.2) 

Mit Maßnahme E 2 soll der auf den B-Plan W-21 „Trannberg Mitte / Süd“ anteilig entfallende Waldver-
lust (Anm.: der bereits vor Jahren eingetreten ist) im Umfang von 1.188 m2 (1.080 m2 Fläche  x Faktor 
1,1) kompensiert werden.      

Die dafür erforderliche Ersatzaufforstung soll über den forstlichen Kompensationspool „Wieckenberg, 
Lange Allern, Flur 8, Flurstück 60/0“ (ENERCITY AG 2022) abgewickelt werden.  

Ein entsprechender Flächenansatz wurde schon in die Eingriffsbilanz eingestellt (siehe Tab. 1 und Kap 
4.1.4), denn mit dem waldrechtlichen Ersatz kann auch der flächenanteilige naturschutzrechtliche Aus-
gleich im Sinne von § 8 Abs. 6 NWaldLG angenommen werden. 
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Ziel der forstlichen Maßnahme ist die Umwandlung einer bisherigen Kurzumtriebsplantage in den dau-
erhaften Zielbiotop „Eichenmischwald armer, trockener Sandböden“. 

Eine Lageübersicht der Maßnahmenfläche enthält die Abb. 9 

Abb. 9: Lageübersicht der externen Kompensationsmaßnahme E 2 

 
Kartengrundlage: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/ (01.03.2023; ergänzt)  
 

Abschließender Hinweis: Die Maßnahme E 2 bedarf noch vor Satzungsbeschluß zum B-Plan  
  W-31 einer vertraglichen Regelung. 

 

Maßnahme E 3 
Übrige naturschutzrechtliche Kompensation 

Der nicht über die Maßnahmen E 1 und E 2 abgedeckte Kompensationsbedarf wird über eine dritte 
Ausgleichsmaßnahme abgedeckt. 

Die dafür erforderliche Flächenleistung im Umfang von 4.415 m2 soll ebenfalls über den Kompensati-
onspool „Wieckenberg, Lange Allern, Flur 8, Flurstück 60/0“ (ENERCITY AG 2022) abgewickelt werden, 
zur Lage und Zielsetzung vgl. die Ausführungen zu Maßnahme E 2. 

Auch dieser Flächenansatz wurde schon in die Eingriffsbilanz eingestellt (siehe Tab. 1 und Kap 4.1.4). 

Abschließender Hinweis: Die Maßnahme E 3 bedarf noch vor Satzungsbeschluß zum B-Plan  
  W-31 ebenfalls einer vertraglichen Regelung. 

 

4.1.3.3  Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Im Sinne von §§ 13ff BNatSchG (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) sind erhebliche Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft und auch des Menschen vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare 
erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen3 oder, soweit dies nicht 
möglich ist, durch einen Ersatz in Geld4 zu kompensieren.   
Vor dem Hintergrund der in Punkt 3.9 stehenden Ausführungen sind Überlegungen zur Minimierung und 
Vermeidung in Bezug auf den Standort an sich aber hinfällig.  

Weitere Möglichkeiten zur Eingriffsvermeidung und -verminderung sind derzeit nicht erkennbar. 
 

4.1.4 Eingriffsbilanz 

„Reguläre“ Eingriffskompensation  
Zum Ausgleich der Eingriffsfolgen bzw. des ermittelten naturschutz- und waldrechtlichen Kompensati-
onsbedarfs sind mehrere Einzelmaßnahmen (E 1 bis E 3) außerhalb des Plangebietes notwendig und 
vorgesehen.  

Sie alle haben zum Ziel, Verbesserungen des Strukturangebotes und der Lebensraumbedeutung für die 
heimische Flora und Fauna insbesondere über Nutzungsextensivierungen und teils auch Strukturverän-
derungen sowie durch Verbesserung der Besonnungsverhältnisse zu erreichen. 

                                                   
3  nach § 200a BauGB jedoch nur Ausgleichsmaßnahmen 
4  Im Rahmen von Bauleitplanverfahren sind jedoch keine Ersatzzahlungen möglich. 
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Auch soll dabei ein nach § 30 BNatSchG geschützter Biotoptypus in angemessenem Umfang wieder-
hergestellt werden. 

Mit den hier vorgesehenen 3 Einzelmaßnahmen kann insgesamt eine quantitativ ausgeglichene Ein-
griffsbilanz erzielt werden, denn dem Flächenwert des Ist-Zustandes der hier insgesamt relevanten Flä-
chen im Gesamtumfang von 22.327 Einheiten steht dann ein Flächenwert für die Planungs- und Aus-
gleichsflächen im Umfang von 22.329 Einheiten gegenüber (vgl. Tab. 1). Die Differenz (Überschuß) von 
wenigen Einheiten ist hier vernachlässigbar. 

Mit Blick auf den in Kap. 3.2.3 („Boden“) ermittelten Anteil an zukünftiger Überbauung / Flächenbefesti-
gung im Umfang von 3.453 m2 ist außerdem festzustellen, daß die Kompensationsmaßnahmen außer-
halb des Plangebietes mit Entlastungs- bzw. Verbesserungswirkungen zusammen insgesamt 7.103 m2 
ausmachen und damit in doppelter Größenordnung liegen wie der zukünftige Überbauungs- / Befesti-
gungsanteil. 

Durch die damit insgesamt verbundenen strukturellen und funktionalen Aufwertungen kann aber auch 
die qualitative Eingriffsbilanz hier als hinreichend ausgeglichen angesehen werden. Denn den erhebli-
chen, nachteiligen und nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch zukünftige Bebau-
ung und Befestigung steht damit ein angemessener Flächenvorrat mit geeigneter Nutzungsextensivie-
rung und Strukturverbesserung außerhalb des Plangebietes gegenüber.  

Sofern alle Maßnahmen qualitativ und quantitativ vollständig auf den vorgesehenen Flächen umgesetzt 
werden, verbleibt auch kein Defizit in der Eingriffskompensation. 
 

4.1.5 Artenschutzrechtliche Kompensation 

Neben der regulären Eingriffskompensation wird aber auch den artenschutzrechtlichen Anforderungen 
des § 44 BNatSchG entsprochen. Denn mit der Maßnahme E 1 wird durch die Wiederherstellung eines 
Sandmagerrasens auch ein Biotopstrukturtyp entwickelt, der die Habitatvoraussetzungen für die durch 
den B-Plan W-21 „Trannberg Mitte / Süd“ verdrängten Tierarten im Sinne einer CEF-Maßnahme wieder 
neu schafft (vgl. BLANKE 2023). 
 

4.2 Kompensation nach Waldrecht 

Sachverhalt 
Bereits im Vorfeld der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. W-28 „Trannberg Mitte“ im Jahr 2014 wur-
de auch auf der nun mit dem B-Plan W-31 überplanten Fläche jüngerer Kiefernwald beseitigt. Eine 
waldrechtliche Kompensation für diese Waldumwandlung wurde nach Mitteilung der Unteren Waldbe-
hörde (LANDKREIS CELLE 2022 mdl.) bislang jedoch nicht durchgeführt.  

Diese waldrechtliche Kompensation soll nun in diesem Bauleitplanverfahren nachgeholt bzw. mit abge-
arbeitet werden (Anm.: zumal es sich hier um den gleichen verursachenden Betrieb handelt), was zu-
erst einmal die Frage nach dem Flächenumfang des seinerzeit beseitigten Waldes aufwirft. 
 

Ermittlung des betroffenen Waldumfanges   
Mit diesem Sachverhalt hat sich aktuell auch das FORSTAMT FUHRBERG (2022) als Beratungsforst-
amt der Unteren Waldbehörde befaßt und eine entsprechende Graphik geliefert, aus der hervorgeht 
(siehe Abb. 10), welcher Bereich betroffen und seit wann dort keine Waldbestockung mehr gegeben ist. 

Danach beläuft sich der noch zu kompensierende Waldverlust auf insgesamt rund 4.230 m2. Der Über-
lagerungsanteil des Waldverlustes mit dem nun aufgestellten B-Plan W-31 „Trannberg Mitte / West“ be-
trägt daran rund 1.080 m2, diese Überlagerung ist in Abb. 11 dargestellt. 

Nach Angabe des Forstamtes Fuhrberg ist für diese Waldumwandlung ein Kompensationsverhältnis 
von 1 : 1,1 anzusetzen, d.h. der Umfang der insgesamt erforderlichen Ersatzaufforstung beträgt 

 4.230 m2  x  1,1  =  4.653 m2. 

Dieser insgesamt noch zu kompensierende Waldverlust von 4.653 m2 ist nun für erforderliche Ersatz-
aufforstungen wie folgt aufzusplitten: 

a) 1.080  x  1,1  =  1.188 m2 sind im Rahmen dieses B-Planes W-31 zu kompensieren und 

b) 4.653  – 1.188  =  3.465 m2  sind darüber hinaus noch für bereits erfolgte Bauleitplanung 
 zu kompensieren, was im Rahmen dieses Planverfahrens mit erfolgen soll. 

Die genannten 1.188 m2 sind bereits in die Eingriffsbilanz für diesen B-Plan W-31 eingestellt (siehe Tab. 
1 und Kap. 4.1.4), d.h. hierfür ist eine entsprechende Ersatzaufforstung bereits vorgesehen. 

Für die noch fehlenden 3.465 m2 ist eine weitere waldrechtliche Kompensationsmaßnahme vorgesehen, 
die hier mit E 4 bezeichnet wird. 
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Abb: 10: Fehlende Waldbestockung seit 2015  

 
Quelle: NDS. LANDESFORSTEN - FORSTAMT FUHRBERG (2022; Ausschnitt) 

 

Abb: 11: Waldverlust durch B-Plan W-31  

 
Quelle: NDS. LANDESFORSTEN - FORSTAMT FUHRBERG (2022; Ausschnitt, ergänzt) 

 
 

Maßnahme E 4 
Übrige waldrechtliche Kompensation 

Mit Maßnahme E 4 soll der vorstehend benannte, bislang noch nicht kompensierte Waldverlust im Um-
fang von 3.465 m2 ausgeglichen werden.      

Dies soll ebenfalls über den Kompensationspool „Wieckenberg, Lange Allern, Flur 8, Flurstück 60/0“ 
(ENERCITY AG 2022) abgewickelt werden, zur Lage und Zielsetzung vgl. die Ausführungen zu Maß-
nahme E 2. 

Abschließender Hinweis: Die Maßnahme E 4 bedarf noch vor Satzungsbeschluß zum B-Plan  
  W-31 ebenfalls einer vertraglichen Regelung. 
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4.3 Festsetzungsvorschläge zur Übernahme in die verbindliche Bauleitplanung 

Derartige Festsetzungsvorschläge werden hier nicht unterbreitet, da innerhalb des Plangebietes selbst 
keine Ausgleichs-, Gestaltungs- oder Erhaltungsmaßnahmen vorgesehen sind. 

Die bereits beschriebenen planexternen Maßnahmen zur regulären Eingriffskompensation, zur wald-
rechtlichen Kompensation sowie zum Artenschutz sind, wie bereits erwähnt, vor Satzungsbeschluß 
noch vertraglich zwischen der Gemeinde Wietze, dem Eingriffsverursacher sowie externen Dienstleis-
tern und unter Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde zu regeln. 
 

5 Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen 

Insbesondere die Maßnahme E 1 mit ihrer artenschutzrechtlichen Relevanz ist bereits im Vorgriff auf 
Bautätigkeiten durchzuführen, damit sie ihre Aufgabe als CEF-Maßnahme erfüllen kann. 

Davon abgesehen können die planexternen Kompensationsmaßnahmen, soweit sie über bereits beste-
hende Kompensationspools von Dritten abgewickelt werden sollen, jederzeit kurzfristig umgesetzt wer-
den. 
 

III Zusätzliche Angaben 

6 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei 
der Umweltprüfung und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der 
Angaben 

Spezielle technische Verfahren kamen bei der Erarbeitung dieses Umweltberichtes nicht zur Anwen-
dung. Der Aufbau entspricht den Anforderungen der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. Schwie-
rigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben ergaben sich nicht. Mit dem sog. „Städtetag-Modell“ 
wird ein weithin angewandter und akzeptierter Ansatz für die Eingriffskompensation zugrundegelegt. 
 

7 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen  
 Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt (Monitoring) 

Die Gemeinde Wietze wird gem. § 4 c BauGB die obenstehend skizzierten und als erheblich eingestuf-
ten Vorhabensfolgen überwachen. Sie wird prüfen, ob darüber hinaus unvorhergesehene nachteilige 
Auswirkungen eintreten, diese frühzeitig ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen. 
 

8 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der vorliegende Umweltbericht wird anläßlich der Aufstellung des Bebauungsplanes W-31 „Trannberg 
Mitte / West“ durch die Gemeinde Wietze als Bestandteil der Begründung und auf der Grundlage von   
§§ 2 + 2a BauGB mit Anlage erarbeitet. Mit der Aufstellung sollen die Voraussetzungen zur untergeord-
neten Erweiterung des bereits bestehenden Geflügelschlachthofes geschaffen werden. Parallel dazu 
wird die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt, die dem gleichen Zweck dient und inso-
fern auch flächengleich ist. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes W-31 weist eine Fläche von insgesamt 0,4316 ha auf. Aus-
schließlich festgesetzt wird ein Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Lebensmittelherstellung 
und –verarbeitung“. 

Es wurde eine Kartierung von Biotoptypen, Strukturmerkmalen und Flächennutzungen als wesentliche 
Arbeitsgrundlage für die Umweltprüfung durchgeführt.  

Darüber hinaus liegt eine aktuelle artenschutzrechtliche Abhandlung mit dem Schwerpunkt „Reptilien“ 
vor. Danach ist von Vorkommen insbesondere der streng geschützten Zauneidechse auszugehen. 

Zu beurteilen ist, in welchem Umfang sich durch Eingriffe im Sinne des Naturschutzrechts umweltrele-
vante erhebliche nachteilige Folgewirkungen ergeben können, welcher Art diese sind und ob arten-
schutzrechtliche Belange betroffen sind. Außerdem sind hier waldrechtliche Belange bedeutsam, weil 
unter anderem auch auf der nun überplanten Fläche zu einem früheren Zeitpunkt Wald beseitigt, dieses 
bislang jedoch nicht kompensiert wurde. 

Der Umweltbericht kommt vor diesem Hintergrund im Vergleich des aktuellen Plangebietszustandes 
bzw. der gegebenen Nutzungen und faunistischen Lebensraumbedeutung mit den Inhalten bzw. Fest-
setzungen des Bebauungsplanes W-31 zu dem Ergebnis, daß die Realisierung der Planung erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen und damit eingriffsrelevante Folgen für die Schutzgüter „Tiere / Pflan-
zen“, „Boden“ sowie „Klima“ und „Wasser“ bewirken wird. Außerdem geht tatsächliches Habitat für die 
streng geschützte Art „Zauneidechse“ sowie für andere Arten verloren oder wird im Umfeld zukünftig 
durch Gebäude verschattet. 
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Wesentlich bedingt wird dies durch den Anteil eingriffsrelevanter Flächen (z.B. für das Schutzgut „Bo-
den“ 0,3453 ha), d.h. speziell die durch zukünftige Überbauung bzw. Befestigung und Versiegelung ver-
änderten Flächen als Folge der beabsichtigten baulichen Entwicklung (Gebäude, Verkehrsflächen). Da-
bei wird überwiegend halbruderale Gras- und Staudenflur trockenerer Standorte in Anspruch genom-
men. Außerdem wird auch ein nach § 30 BNatSchG besonders geschützter Biotop (Sonstiger Sandtro-
ckenrasen) beseitigt. 

Standortalternativen oder weiterreichende Möglichkeiten zur Eingriffsvermeidung bzw. –minimierung 
bestehen aus Sicht der Gemeinde Wietze nicht, da die Planung der Erweiterung eines bereits beste-
henden Betriebes dient. 

Für die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird das sog. „Städtetagmodell“ her-
angezogen. Der dabei abgeleitete Kompensationsbedarf kann über entsprechende Maßnahmen ausge-
glichen werden. Vorgesehen sind drei Einzelmaßnahmen (einschließlich einer anteiligen waldrechtli-
chen Kompensationsmaßnahme / Ersatzaufforstung) außerhalb des Plangebietes. Innerhalb des Be-
bauungsplanes sind keine Kompensations- oder Gestaltungsmaßnahmen möglich.  

Dem ermittelten Eingriffsumfang mit entsprechenden Struktur- und Funktionsverlusten stehen so insge-
samt Flächen mit hinreichenden qualitativen und quantitativen Kompensationsleistungen gegenüber, so 
daß die Eingriffsbilanz für das hier beurteilte Vorhaben als qualitativ und quantitativ ausgeglichen anzu-
sehen ist. 

Den artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 BNatSchG wird mit der Entwicklung einer geeigne-
ten Biotopstruktur insbesondere für die Art „Zauneidechse“ im Zusammenwirken mit der Wiederherstel-
lung eines Sandtrockenrasens hinreichend entsprochen. 

Der waldrechtliche Kompensationsbedarf aus einem früheren Planvorhaben, der nicht dem B-Plan     
W-31 zuzuordnen ist, wird über eine weitere waldrechtliche Kompensationsmaßnahme (Ersatzauffors-
tung) ausgeglichen. 

Der Umweltbericht ist als Text mit zugehörigem Kartenmaterial aufbereitet. 
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